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Voin Lehrplan Gbwaldens.
Soeben langt ein Büchelchen von 19 Seiten an. Es betitelt sich „Lehr-

clan für die Prnnar- und Fortbildungsschulen von Obwaiden."
Laut demselben umfaßt die Volksschule Obwaldens 6 Schuljahre. Taran

reiht sich eine 2jährige Fortbildungsschule, deren obligcuorische Stundenzahl
gegenwärtig wenigstens I2V beträgt. Des Weitere» sagt der Lehrplan über diese

schule nichts, als daß sie auf „Wiederholung und Erweiterung des in der
Oberschule behandelten Stoffes zu dringen hat." Sie gilt auch für die Mädchen,
vie dann aber siatt (Geographie und Geschichte flicken und nähen lernen und Un-
îerricht in der H a u s h a l t u ngsku nde erhalten, was sehr lobenswert. — Der
Unterricht für die Knaben soll tunlichst sich auch auf das Gebiet der Land-
wirtschaft erstrecken, dalür wird auf Gesang, Turnen und Zeichnen verzichtet.

Der Lehrpla» als solcher macht einen recht guten Eindruck, scheint mir
aber da und dort fast zu sehr auf die kommenden Rekrutenprüfungcn zugespitzt
zu sein. z. B. im Kapitel Verfnssungskunde. Der Schreiber dies war als Lehrer
ein spezieller Liebhaber von Geschulte, Geographie und Versassungskunde und
hat seinen Realschülern manches Jahr namentlich auf letzterem Gebiete auch so

eine Art „wesentliche Grundzüge", so eine Art „Allerwichtigstes", wie dieser

Lehrplan es nennt, beigebracht oder beizubringen versucht. Die Bürschchen hatten
eine 6jährige Primarschulzeit schon hinter sich, einige eine 7jährige. Aber die

cil späteren Jahren bei Anlaß der Relrutenprüfungen gemachten Erfahrungen
mgten mir, daß der Erfolg lange nicht der auf den verfassungsknndlichen Unter-
richt verwendeten Zeit entspricht c die Schüler sind z» jung und zu
unreif. Der verjassungskundliche Unterricht als solcher mag in einer fort-
geschrittenen Sekundär- und Realschule anschaulich und volkstümlich gepflegt
werden; aber daheim ist er eigentlich erst in der F o rt b i l d u n gs-
schule.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet möchte ich die Anforderung an
die 6te Klasse, die da heißt c

Das Allerwichtigste aus der Verfassuugsknnde.'
n. Gemeinde-, Kantons- und Bnndesbehörden und ihre Befugnisse.
b. Rechte und Pflichte» des Staates und der Bürger.
a. Einige wesentliche Grundzüge früherer Verfassungen.
ck. Wesentliche Unterschiede unserer republikanischen Verfassung zu den

monarchischen Verfassungen,
nicht gerade billigen, mir persönlich geht sie zu weit. Im übrigen alle
Anerkennung; zum Beweise dafür seien die wertvollen „Vorbemerkungen für
alle Klassen" hier wörtlich abgedruckt. Sie lamein

>. Sprachtehre und Uullatz.
1. Im allgemeinen gilt der Grundsatz, daß der Sprachlehrunterrickt in

ver Volksschule sich zu beschränken hat auf die Begründung der Rechtschreibung
und Zeichensetzung, daneben Sprachfertigkeit und Sprachverstündnis unterstützen
'oll und daher in innigster Verbindung mit dem Auffatzunterricbt zu stehen hat.

2. In der I., 2. und 6. Klane soll aller Unterricht tunlichst von der

Anschauung ausgehen.
3. Auf Rechtschreibung und Satzzeichenlehre ivird in jeder Abteilung und

bei allen schriftlichen liebungen ein besonderes Augenmerk gerichtet.
4. Häufige Diktierübungen sind zu empfehlen.
5. In der 3. und 4. Klasse werden Mundart und Schriftsprache neben-

einander angewendet.
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6. In der 5. und 6. Klasse findet die Schriftsprache vorherrschend Au-
Wendung. Dialeltausdrücke sind bloß zur Erklärung von schwierigen fchrist-
deutschen Ausdrucken zu gebrauchen.

II. Lesen.

Ans laute, deutliche Aussprache, natürliche Betonung des Gelesenen uni?

genaue Beobachtung der orthographischen Zeichen ist großes Gewicht zu legen.

t'. Schreiben.

1. Gedruckte Vorlagen oder gutes Vorschreiben im Klassenheft mit Tint?
oder Bleisiift sind von der 3. Klasse an den Vorschriften an der Wandta'ei
vorzuziehen. — Zn den obern Klassen eignet sich der Schüler gerne die Schritt
des Lehrers an.

2. Am Ansang und Ende des Schuljahres werden von der 3. Klasse au.

in allen Abteilungen Probeschrifte» gemacht und bei der Inspektion vorgelegt
3. In der 4. Klasse sowie in den spätern Kursen wird das Taktschreibe?,

als spezielle Schönschreibübung empfohlen.
4. Als Schönschreibübung ist wenigstens alle 14 Tage ein korrigierter

Aufsatz in ein Reinheft einzutragen, das bei der Inspektion vorzulegen ist.

I). Ilechne».

1. Es empfiehlt sicb, die Begründung dcs Rechnens mit gewöhnlicher.
Brüchen demjenigen mit Dezimalbrückcu vorangehen zu lassen, während in au-
schaulicher Weise — unserm Maß-, Münz- und Gewichtsystem entsprechend

von Anfang an in Dezimalen gerechnet wird.
2. Uebungen im Kopfrechnen sind in jeder Reckenstunde notwendig. Tr.?

Kopfrechnen muß das schriftliche Rechnen begründen und unterstützen.

Geschichte.

1. Bei der Behandlung der Kriege und anderer wichtigerer Ereign»'?
empfiehlt es sich, zum bessern Verständnis eine Dreiteilung vorzunehmen:

u. Wer und was ist die Ursache i
>,. Die Handlung (in angemessener Kürze).
r. Die Folgen derselben.

2. Helden und andere große Männer der Geschichte sind hervorzhebeu.
3. Die Jahrzahlen sind auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken?

etwa Bund in Brunnen und Rütli, Eintritt der Kantone in den Bund, Datum
der Schlachten, des Stanser-Tages, der Verfassungsänderungen.

U. Geographie.

1. Zum bessern Verständnis der Geschichte sollen auf allen Sticken

4., 5. und 6. — dem Schüler die nötigen Vorkenntuisse aus der Geograph??
beigebracht werden.

2. Bei der geographischen Behandlung eines Kantons ist zur Belebuin
des Unterrichtes tunlichst auch dessen Geschichte zu erörtern.

3. Der Geographieunterricht soll sich weniger an das Lehrbuch, sonder?',

mehr an die Karte — große Wandkarte und kleine Schülerkarte — und d

Beobachtung im Freien anlehnen.
4. Das Kartenvorzeichnen durch den Lehrer und Rachzeichnen durch den

Schülcr erleichtert den Unterricht.
5. Für die sechste Klasse ist die sogenannte stumme Karte sehr zu empfehlen.

E. Singen,
l. 2. Kl.

(Für diese 2 Klassen nickt obligatorisch.?
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Singen nach dem Gehör.
3. 4, Kl.

1. Allmähliches Einüben der Tonleiter.
2. Einführung in die Tonschrist und das Notensystem.
3. Wert und Namen der Note» nach Zahlen und Buchstaben und Pauicn

und ihre Einteilung in Ganze, Halbe ». s. w.
4. Rhytmisâes Messen und Teilen.
5. Uebungen für richtige Aussprache der Vokale, Gehör- und Tonbildung.
6. Uebungen von Liedern — einstimmig, im Zwei-, Drei- und Viertalt.

Taltieren.
5. v. Kl.

1. Wiederholung und Befestigung des bisher Behandelten.
2. Erklärung der wichtigeren Taktvorzeichnungen, der dynamischen Zeichen,

des Zeitmaßes oder Tempoverlängerung der Noten durch Punkt >c.

3. Kenntnis der Schlnncl, der Versetzungszeichen und deren Bedeutung.
4. Bildung der fl-, I>-, U-, U-stnr Tonleiter.
5. Treff- und Tonunterscheidungsübungen im bisherigen Tonumfang und

Erweiterung nach oben und unten.
6. Einübung ein- und zweistimmiger Lieder.
7. Augenmerk auf richtige Tonbildung und gute Aussprache.
U. 8. Die bekanntesten Vaterlandslieder z. B. „Rufst du mein Vaterland",

Sempacher- und Rütlilied sollen auswendig gesungen werden.

II. Teichnrn.
5. 6.

n. Linien, Winkel, einfache geometrische Figuren, Rosetten u.
>>. Leicht anlege» oder schraffieren.
o. Nach Vorzeicbnungeu an der Wandtafel und Tabellen.

.1. Turnen.

Für sämtliche Knaben vom Ist. Altersjahre an nach Anleitung und Maß-
gäbe der durch eidgenössische Verordnung vorgeschriebenen „Turnschule für den

militärischen Vorunterricht der schweizerischen Jugend".
Unsern Verhältnissen entsprechend dürste als Übnngsfloss für unsere Volks-

schule genügen-
1. l. Stufe.
2. Leichte Freiübungen mit Eisenstab und einige Verbindungen von Stab-

und Freiübungen. I I. Stufe.

X. Ueitcinteilung.
1. Obere Knabenschule-

Rechnen 6 Std.; Sprachlehre, Aussatz und Lesen 8 Std.; Geschichte und

Geographie 4 Std.; Schönschreibe» Std.i Turnen l'F Std.; Bibl.
Geschichte, Zeichnen, Singen je I Std. — 24. Std.

2. Obere Mädchenschule:
Rechnen 6 Std.; Sprachlehre, Aufsatz und Lesen 7 Std; Geschichte und

Geographie 2 Std.; Schönschreiben 3 Std.; Singen 1 Std.; Biblische
Geschichte 1 Std.; Arbeitschule 4 Std. — 24 Std.

3. In den Unterklassen wird die für Geschichte, Geographie, Turnen, Zeichnen,

Singen u. s. w. anberaumte Zeit verhältnismäßig auf die andern Fächer

verteilt.
4. Die Zeit für den R e l i g i o n s - U n terr i ch t wird, nach Gutsinden des

Pfarramtes, neben die oben bezeichnete» Schulstunden eingefügt.
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